
Altholz
Richtig entsorgen

•	 Was gehört zum Altholz?

•	 Wohin mit Altholz?

•	 Sonstige Entsorgungsmöglichkeiten

Sie haben noch Fragen? 
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
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Sonstige  
Entsorgungsmöglichkeiten

Gartenmöbel, Parkett oder Holzmöbel können auch als Sperr-
müll mit der Sperrmüllkarte entsorgt werden. 

Fensterrahmen und Türen mit Glas können an der Umladesta-
tion Breitenbrunn gegen Gebühr angeliefert werden. 

Holzige Gartenabfälle wie Äste und Zweige 
werden bei den Kompostierungsanlagen oder 
Wertstoffhöfen mit Gartenabfallcontainer an-
genommen. 

Wurzelstöcke können über privatwirt-
schaftliche Entsorgungsbetriebe ent-
sorgt werden. 

Transportverpackungen wie Einwegpaletten oder Holzspan-
platten können auch an den Hersteller oder Lieferanten zurück-
gegeben werden. 

Holzverbrennung  im Ofen 

• Verbrennen Sie nur naturbelassenes Holz, d. h. das Holz 
darf nicht lackiert, imprägniert oder mit Kunststoff be-
schichtet sein.

 
• Verbrennen Sie nur trockenes Holz, um unnötige Rauchent-

wicklung zu vermeiden. 



Altholz der Kategorie A IV
Diese Hölzer zählen zu den gefährlichen Abfällen und dürfen 
nicht an den Wertstoffhöfen angenommen werden. 

Altholz der Kategorie A IV muss über Altholzverwerterbetriebe 
entsorgt werden. Kleine Mengen können auch bei der Umla-
destation Breitenbrunn gegen Gebühr angeliefert werden. Bis 
zu 300 Liter A IV-Holz können auch bei den Wertstoffhöfen mit 
Sperrmüllcontainer abgegeben werden.

Altholzverwerterbetriebe in der näheren Umgebung

• Dorr GmbH & Co. KG, Memmingen 
Telefon (0 83 31) 83 89 0

• Knettenbrech + Gurdulic Süd GmbH, Türkheim 
Telefon (0 82 45) 9 66 55

• Kompostierungs-Service Käßmeyer GmbH, Babenhausen 
Telefon (0 83 33) 9 22 50

• Reiner Wertstoff Recycling GmbH, Tussenhausen 
Telefon (0 82 68) 90 80 00

• Schmidt Recycling GmbH, Buchloe 
Telefon (0 82 41) 9 67 20

Weitere Verwerterbetriebe finden Sie im Internet unter  
www.unterallgaeu.de/abfall. 

Wohin mit Altholz?

Altholz der Kategorien A I bis A III 
Diese Hölzer können an allen Wertstoffhöfen mit Altholzcon- 
tainer abgegeben werden. 

Wertstoffhöfe mit Altholzcontainer

• Babenhausen
• Bad Grönenbach/ 

Wolfertschwenden
• Bad Wörishofen
• Boos
• Umladestation Breitenbrunn
• Kompostanlage Buxheim
• Erkheim

• Heimertingen
• Legau
• Markt Rettenbach
• Markt Wald
• Memmingerberg
• Mindelheim
• Ottobeuren
• Türkheim

Nägel, Schrauben, Beschläge oder Griffe müssen nicht entfernt 
werden − Glasscheiben, Spiegel, Stoffe, Polster und ähnliches da-
gegen schon. Grundsätzlich wird Altholz aus privaten Haushalten 
in haushaltsüblichen Mengen angenommen. Größere Mengen 
sollten über Altholzverwerterbetriebe entsorgt werden.

Die aktuellen Freimengen und Gebühren finden Sie auf unserem 
Preisblatt. 

Nicht ins Altholz gehören unter anderem

Schilfmatten, Weidenkörbe oder verfaulte Hölzer:
Diese können Sie über den Restmüll, die Umladestation Breiten-
brunn oder über Wertstoffhöfe mit Sperrmüllcontainer (siehe  
www.unterallgaeu.de/abfall) entsorgen. 

Laminat, Rattanmöbel: 
Diese können Sie als Sperrmüll mit der Sperrmüllkarte entsorgen. 

Was gehört zum Altholz?

Holz ist nicht gleich Holz. Altholz wird abhängig von der Belastung 
mit Schadstoffen in vier Kategorien unterteilt:

Kategorie A I bis A III
Dazu zählen alle Hölzer, die nicht mit Holzschutzmitteln behandelt 
und nicht druckimprägniert sind, zum Beispiel 
• Holzdecken und -wandverkleidungen aus dem Innenbereich, 
• Holzmöbel (Pressspan und Vollholz), 
• Holzspielzeug, 
• Innentüren und -zargen, 
• naturbelassene Hölzer, 
• Obst- und Gemüsekisten, 
• Paletten, 
• Parkett- und Holzböden, 
• verleimtes und gestrichenes Holz und 
• Verschnitte und Abschnitte dieser Hölzer. 





Kategorie A IV
Dazu zählen alle Hölzer, die mit Holzschutz-
mitteln behandelt oder druckimprägniert 
sind, zum Beispiel 
• Außentüren und -zargen,
• Bahnschwellen,
• Balkonbretter,
• Fenster, Fensterrahmen,
• Gartenmöbel, Gartenhäuser,
• Kinderschaukeln,
• Konstruktionshölzer für tragende Teile 

aus Abbruch und Rückbau,
• Leitungsmasten,
•  Palisaden, Sichtschutzwände,
• Terrassendielen,
• verbrannte Hölzer und
• Zäune und Pfähle.


